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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1997

Norm

ABGB §933 II

Rechtssatz

Unterbleibt eine für die Bedienung von Software ausreichende Schulung entgegen vertraglichen Vereinbarungen, fehlt

es an der vollständigen Ablieferung der Software. Vor vollständiger Ablieferung wird aber die Gewährleistungsfrist

nicht in Gang gesetzt.
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